
 

 

 

Z-7.4-3434  22. November 2012   
10. Dezember 2015  

eka-edelstahlkamine gmbh 
Robert-Bosch-Straße 4 
95369 Untersteinach  

 

Vorgefertigte Bauelemente "eka-Wanddurchführung" zur Herstellung von Wand-, Decken- und 
Dachdurchführungen von Schornsteinen, Abgasleitungen und Verbindungsstücken  

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.4-3434 vom 
10. Dezember 2010. 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und drei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 10. Dezember 2010 
 

 
22.11.2012 III 51-1.7.4-45/12 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
ergänzt: 
 
1. Der Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung: 
 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung  
 Die Bauelemente bestehen aus einer Rahmenkonstruktion aus Brandschutzbauplatten mit 

einem Dämmkern mit runder lichter Öffnung zur Durchführung von Abgasrohren bis zu 
einem maximalen Nenndurchmesser von DN 200 mm. Die Einzelheiten des konstruktiven 
Aufbaus, der verwendeten Werkstoffe und der Detailabmessungen der Bauelemente sind 
beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegt.  

 Die Bauelemente müssen den hinterlegten Anforderungen an die eingesetzten Baustoffe 
und den Angaben der Anlagen 1 bis 3 entsprechen. Die maximalen Durchdringungslängen 
der quadratischen Durchführungselemente und die Kantenlängen der Anschlussplatten 
müssen mindestens den in Tabelle 1 und 2 angegebenen Maßen entsprechen. Die Bau-
längen der Elemente entsprechen dabei maximal der Dicke der zu durchdringenden Wand 
bzw. Decke.  

 Die eingesetzten Dämmstoffe müssen die in der Verordnung zur Änderung chemikalien-
rechtlicher Verordnungen vom 25. Mai 2000 aufgeführten Kriterien erfüllen.  

 Tabelle 1: Wanddurchführungen 

Anlage Maße des Durchführungs-
elementes* 

Maße der Anschluss-
platten* 

Länge der Durch-
dringung* 

1  DN+220 DN+285  bis 300 
1a DN+260 DN+325  > 300 bis 485 

 *(Maße im mm) 

 Tabelle 2: Dach- und Deckendurchführungen 

Anlage Maße des Durchführungs-
elementes* 

Maße der Anschluss-
platten* 

Länge der Durch-
dringung* 

2 DN+220 DN+400  bis 300 
2a DN+260 DN+440  > 300 bis 485 

 *(Maße im mm) 
 
2. Der Abschnitt 2.2.1 erhält folgende Fassung: 
 
2.2.1 Herstellung 
 Die Bauelemente sind werkmäßig und im Übrigen gemäß den Festlegungen der Prüfberichte 

Nr. 3655/1475 - GB vom 30.05.2006 und Nr. 3307/257/08 - Schy/Gö vom 07.12.2009 der 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen der TU Braunschweig herzustellen. 
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3. Der Abschnitt 3.1 erhält folgende Fassung: 
 

3.1 Allgemein 
 Wesentlichen Einfluss auf eine mögliche Temperaturerhöhung an angrenzenden brennbaren 

Bauteilen der einzelnen Wand- Decken- und Dachkonstruktionen haben die Eigenschaften 
der eingesetzten Dämmschichten unter Berücksichtigung ihrer Dicke und des jeweiligen 
konstruktiven Aufbaus. Daher sind die nachfolgenden Bestimmungen für die Dämmwirkung 
zu beachten.  

 Die Bauelemente sind für Wände, Decken und Dächer bis zu einer Dicke von 485 mm ein-
setzbar. Der Wärmedurchlasswiderstand R der Wände, Decken und Dächer darf einen Wert 
von 13,1 (m²K)/W nicht überschreiten. Bei mehrschaligen Bauelementen darf der Wärme-
durchlasswiderstand von Wandmitte bis zur Wandoberfläche einen Maximalwert von 
R = 6,7 (m²K)/W nicht überschreiten (der Nachweis ist für beide Richtungen zu führen). 

  ∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

n

1i iλ
s R  

  R... Wärmedurchlasswiderstand in (m²K)/W 
  s... Dicke der Schicht i in m 
  λ... Wärmeleitkoeffizient der Schicht i bei 20 °C in W/(mK) 

 Der Wärmedurchlasswiderstand der Wand darf durch zusätzliche Dämmschichten oder Ver-
kleidungen den Maximalwert von 13,1 (m²K)/W nicht überschreiten. 

 
4. Der Abschnitt 4 erhält folgende Fassung: 

4 Ausführung 

 Für die Errichtung von Abgasanlagen in oder an Gebäuden gelten die bauaufsichtlichen 
Vorschriften der Länder, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Die nach außen 
gerichtete Seite der Bauelemente ist vor Bewitterung zu schützen. Nachträglich aufge-
brachte zusätzliche äußere Dämmschichten oder Verkleidungen sind zulässig, sofern die 
maximale Baulänge von 300 mm bzw. 485 mm nicht überschritten wird und das Abgasrohr 
im Bereich der zusätzlichen Wärmedämmung mit nichtbrennbaren Baustoffen mindestens in 
der Größe der Anschlussplatte bekleidet wird. Im Innenbereich sind Wandbekleidungen aus 
mindestens normalentflammbaren Baustoffen zulässig, sofern der Abstand zum Abgasrohr 
mindestens der Größe der inneren Anschlussplatte entspricht und die Bekleidung keine 
größere Dicke als 2 cm aufweist. 

 Die Tragfähigkeit der Wände darf durch die Bauelemente nicht eingeschränkt werden. Die 
Kräfte aus Eigen- und Windlast der Abgasanlage dürfen nicht in die Bauelemente eingeleitet 
werden; hier sind entsprechende Halterungen bzw. Konsolen vorzusehen. Für den Einbau 
der "eka-Wanddurchführung" gilt die Montageanleitung des Herstellers. 

 
 
Rudolf Kersten  Beglaubigt 
Referatsleiter E
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Vorgefertigte Bauelemente "eka-Wanddurchführung" zur Herstellung von Wand-, Decken- 
und Dachdurchführungen von Schornsteinen, Abgasleitungen und Verbindungsstücken 

Deckendurchführung 

 
 

Anlage 1 
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Wanddurchführung 

 
 

Anlage 2 
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Dachdurchführung 

 
 

Anlage 3 
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